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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Auf die europáische Patentanmeldung 84 102 786.5 wurde 

das europãische Patent 0 120 408 auf der Grundlage von 

sieben AnsprUchen erteilt. 

II. 	Gegen die Patenterteilung legten die Beschwerde- 

fUhrerinnen (Einsprechende 01 und 02) gestützt auf 

Artikel 100 (a) EN) Einspruch em. Sie bezogen sich 

wáhrend des Einspruchsverfahrens auf eine Reihe von 

Dokurnenten. Hiervon sind lediglich folgende für das 

weitere Verfahren von Bedeutung geblieben: 

Vakuum-Technjk, 30. Jahrgang, Heft 8, Seiten 236 
bis 246 

EP-A-0 035 906 

(6) 	Firmendruckschrift Leybold-Heraeus GinbH, 

November 1979. 

III. Die Einspruchsabteilung hat in einer Zwischenentscheidung 

im Sinne von Artikel 106 (3) EN) festgestellt, daf, unter 

BerQcksichtigung der von der Patentinhaberin im 

Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen das 

Europãische Patent den Erfordernissen des Ubereinkornrnens 

genQge. 

Anspruch 1 gemaZ dieser Anderungen lautet wie folgt: 

"1. Verfahren zur Herstellung eines transparenten 

Substrates mit einem mehrschichtigen optischen Filter, 

weiches mindestens eine Silberschicht und eine nach auIen 

hin nachgeordnete Entspiegelungsschjcht aus Zinnoxid 

aufweist, wobei die Entspiegelungsschicht mit Hilfe einer 

reaktiven Magnetron-Kathodenzerstaubung bei vorgegebenem 
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Entspiegelungsschicht_sauer50ffparia1druck (E-

Partialdruck) und vorgegebener Entspiege1ungsschjch-

Aufstãubr-ate (E -Aufstäubrate) erzeugt wird, 

d a d u r c h gekennzejchnet 

dai3 auf die Silberschjcht vor dem Aufbringen der 

Entspiegelungsschjcht, mit Hilfe einer reaktiven 

Magnetron -.Kathodenzerstubung und metallischen Targets, 

eine metalloxidische Schutzschicht mit einem niedrigen, 

gegenQber dem E-Partialdruck reduzierten Schutzschicht- 

Sauerstoffpartjaldruck (S-Partialdruck) sowie einer 

niedrigen, gegenuber der E-ufstubrate reduzierten 

Schutzschjcht-Aufstãubrate (S-Aufstäubrate) aufgebracht 

wird, so dag einen Verlust in Infrarot-p.eflexjon und 

Durchlássigkejt bewirkende Schädigungen der Silberschicht 

beim Aufbringen der Entspiegelungsschjcht verhindert 

werden." 

Ibm folgt der abhngige Anspruch 2. 

Der wiederum unabhngige Anspruch 3 unterscheidet sich 

von Anspruch 1 dadurch, daf! die Schutzschicht mit Hilfe 

eines metalloxidischeri Targets aufgebracht werden soil. 

Ibm folgen die abhängigen AnsprUche 4 bis 7.. 

Die Einspruchsabteilung stelite zunchst fest, dac, dem 

Gegenstand des Streitpatentes, ausgehend von dem 

einleitenden Teil des Anspruches 1, die in der 

Beschreibung angegebene Aufgabe zugrundeliege, eine 

Verschlechterung der Infrarot -Reflexionseigenschaften der 

Silberschicht zuverhindern, wenn für das Aufbringen der 

Entspiegelungsschicht mit Magnetron-Kathodenzerstubung 

gearbeitet werde. 

Das nchstkommende Dokument (2) beschreibe zwar eine 

rnetalloxidische Schutzschicht zwischen Silberschicht und 

Entspiegelungsschicht, wie auch gemag Verfahrens- 
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anspruch 1 des Streitpatentes gebildet, in (2) sei diese 

jedoch nicht mit reaktiver Magnetron-Kathodenzerstubung 

aufgebracht worden. Da eine entsprechende Mafnahme auch 

aus keiner der Ubrigen zitierten Dokumente bekannt sei, 

sei dem Gegenstand des Anspruches 1 insgesamt die Neuheit 

zuzuerkennen. 

Da ferner die Schutzschicht gemaf (2) durch 

Vakuurnbedarnpfung und Sputtern aufgebracht werde, urn eine 

Schadigung der Silberschicht durch Umwelteinflüsse zu 

vermeiden, also einem anderen Zwecke als beim 

Streitpatent diene, habe es auch nicht nahegelegen, da 

die beim direkten Auftrag der Entspiegelungsschicht auf 

die Silberschicht schd1iche Magnetron-Kathoden- 

zerstaubung Uberhaupt beirn Auftrag der Schutzschicht 

anwendbar sei. 

Der Gegenstand des unabhãngigen Anspruches 3, der sich 

von dem als erfinderisch dargesteilten Anspruch 1 dadurch 

unterscheide, daf, mit Magnetron-Kathodenzerstàubung und 

metalloxidischen Targets gearbeitet werde, sei gegenQber 

dem aufgezeigten Stand der Technik urn so weniger 

naheliegend, da in (2) mOglichst eine rnetallische 

Schutzschicht angestrebt werde. 

Gleiches gelte für die abhängigen Anspruche 2 und 4 bis 

7. 

IV. 	Die BeschwerdefUhrerinnen haben gegen diese Entscheidung 

Beschwerde eingelegt und im Verlaufe des schriftlichen 

Verfahrens sowie in der mQndlichen Verhandlung am 

9. August 1994 u. a. folgende Argumente vorgetragen: 

Formal sei zu beanstanden, dag die funktionalen Angaben 

am Ende des geltenden Anspruches 1, die eine zu 

verhindernde Verschlechterung der Silberschicht betrfen, 

3550.D 	 . . .1... 



- 4 - 	 T 0781/91 

mit der in der Beschreibungsejnleitung der Patentschrjft 

genannten Aufgabe Ubereinstimrnten und somit unzulássig 

Teile der Aufgabe in die Lôsung eingearbeitet worden 

seien. 

Was den Stand der Technik betreffe, so sei einerseits 

Dokument (1) für das eigentljche beanspruchte Verfahren 

bei gleicher GrOfenordnung der Durchlaufzeiten sowie 

speziell für den Anspruch 3 mit oxidischen Targets 

relevant und andererseits beschrejbe Dokurnent (2) 

id.entisch das verfahrensgernaze Produkt und durch den 

Hinweis auf eine unterstOchjornetrjsche Schicht mit einem 

Oxidationsgrad bis 1.3 - was sicherlich nicht mehr als 

aus einer Sauerstoffverunreinigung resultierend angesehen 

werden kônne - werde die metallocidische Schutzschicht 

nach Anspruch 1 von diesem Stand der Technik nahegelegt. 

Nicht nur dag der in Dokurnent (2) genannte Begriff 

usputtering die Magnetron-Kathoderizerstaubung keineswegs 

ausschlief,e, sondern am Priorittstag des Streitpatentes 

hätte der Facbrnann im Hinblick auf die hOhere 

Produktivitt von damals neu auf den Markt eingefUhrten 

Anlagen dieser Technologie ohne Vorurteil den Vorzug 

gegenüber der herkOrnmlichen Dioden-Kathodenzerstubung 

gegeben, urn besagte Schutzschicht aufzubauen. 

Insbesondere durch Dokurnent (1) und Dokument (6) sei die 

Beschichtung mittels reaktiver Hochleistungs- oder 

Magnetronzerstubung in Mehrkarnmer-Durchlaufanlagen ohne 

Nachteil nahegelegt. pa ferner nur drei verànderliche 

Parameter, nm1ich Durchlaufgeschwindigkeit, Aufstáubrate 

und Sauerstoffpartialdruck frei wáhlbar seien und die 

Variation der Durchlaufrate mit erheblichen Nachteilen 

verbunden sei, verblieben nur die beiden auch in 

Anspruch 1 genannten Parameter. In derartigen Anlagen sei 
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im Ubrigen eine herkOrnrnliche Kathodenzerstáubung neben 

der }Iochleistungs -Kathodenzersaubung bereits aus GrQnden 

der urn den Faktor 10 bis 30 niedrigeren Beschichtungs-. 

raten verfahrenstechnisch nicht rnOglich. 

Unabhãngig davon, ob gem&g Streitpatent eine 

volloxidierte Schutzschicht vorliege und derngegenQber 

nach (2) eine rnetallhaltige Schicht, erubrige sich jede 

Uberlegung irn Hinblick auf eine Langzeitbestãndigkeit, 

wenn diese als Schutzschicht bereits beirn Aufbringen ihre 

Funktion verlore. Es sei zudern allgemein bekannt, dag bei 

der Konzeption von Schichtsysternen in Spektralfiltern 

speziell Silberschichten geschUtzt werden mQ1.ten und 

aufgrund des Transrnissionsverhaltens auch nicht zu dick 

sein dUrften. Grundlage aller Uberlegungen hierzu sei, 

dag der zu vermeidende Mechanismus der Schädigung der 

Silberschicht 'durch Diffusionseffekte urid Inselbildung 

nachweislich nicht nur ein Langzeiteffekt, sondern sich 

auch kurzfristig unter Einflui?, von Sauerstoff Hitze und 

Licht einstelle, also diese Effekte rniteinander verknQpft 

seien, was nicht nur aus (2) herleitbar, sondern auch in 

tier Entscheidung T 0380/91 der Beschwerdekarnrner 3.3.2 vom 

14. Dezernber 1993 'bereits anerkannt worden sei. DarUber 

hinaus kOnne nicht unterstelit werden, daE die Produkte 

gernäI (1) oder (2) keine Kurzzeitstabi1itt gehabt 

hätten. So zeigten die graphischen Darstellungen tier 

optischen Eigenschaften der in (1) beschriebenen und mit 

Magnetron-Kathodenzerstäubung hergesteilten 

Schichtsysterne, die gleichfalls Silber enthielten, gleich 

gute bzw. identische Eigenschaften nach dern 

spektralabhngigen Kurvenverlauf der Me1daten gemá1, 

Streitpatent. 

Der Auftrag von Schutzschichten für Silber mit Hilfe tier 

Magnetron-Sputtering-TeChflik ergebe sich für den Fachrnann 

auch autornatisch aus tier EP-A-0 024 925, im folgenden 

Dokument (7) , das in Form eines Querverweises in 

3550.D 	 . 
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Dokument (2) genannt sei. Irn übrigen kOnne der dort 

beschriebene Stand der Technik auch als Bestatigung für 

den Of fenbarungsgehalt von (1) angesehen werden. 

Es sei weiterhin zu vermerken, dag sich irn gesamten 

Streitpatent keinerlei konkrete Angaben zur Stôchiometrje 

der metalloxjdjschen Schutzschjcht fänden. Gemag den 

relativen Angaben zum Sauerstoffpartjaldruck und den 

Aufstáubraten mü9ten diese jedoch zu einer Unter-

stOchiornetrie, wie im Rahmen von (2) zugelassen, führen. 

Der Fachmann, der in einer Ublichen In-Line-Anlage mit 

Magnetron-Kathoden für die Entspiegelungsschicht, wie sie 

für das jetzt beanspruchte Verfahren vorzusehen sei, eine 

derartige unterstOchiometrjsche Schutzschicht aufbringen 

wolle, htte bereits aus betriebstechnischen GrUnden 

keine andere Wahi, als für diese Schutzschicht 

gleichfalls eine Magnetron-Kathode vorzusehen. Es sei 

z. B. unsinnig, ein Galvanikbad und eine Vakuurnkarnmer 

abwechselnd zu betreiben. Aufgrund des Umstandes, dai, in 

der Schutzschicht gemaJ, (2) selbst bei reaktiver 

Atmosphãre von Anfang an eine metallische Komponente 

vorhanden sei und diese puffernd wirke, ergebe sich 

allein mit Bezug auf die in (2) geforderten Teiloxidation 

bei reduziertem Sauerstoffpartialdruck, also 

UnterstOchiometrie der Schutzschicht, dag das Verfahren 

im Sinne des Streitpatentes als schonend ánzusehen sei. 

Unabhangig von diesem Sachverhalt ergebe sich die 

Situation, wenn der Fachmann feststelle, dag das 

Aufbringen der Schutzschicht gem 	(2) bei der Anwendung 

der Magnetron-Kathodenzerstaubung zu einer Schdigung der 

Silberschicht fQhre, daf!, er nur eine MOglichkeit habe, 

die Schãdigung zu verhindern, nmlich die Schutzschicht 

unter weniger schãdigenden Bedingungen, also schonend 

aufzubringen. 

3550.D 	 . .1... 
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Zur UnterstQtzung ihrer Argumentation versuchte die 

BeschwerdefQhrerin 01 noch das Dokurnent DE-A-3 027 256 in 

das Verfahren einzufuhren. 

V. 	Die Beschwerdegegnerin (patentinhaberin) hat dem 

widersprochen und u. a. vorgetragen, dag im Rabmen der 

Kornbination der Merkmale des geltenden Anspruches 1 das 

beanstandete funktionale Merkmal nicht anders als eine 

Anweisung für eine reproduzierbare technische Lehre zu 

verstehen sei. Gem&S Streitpatent wQrden auch 

teiloxidierte Schutzschichten beim Auftrag Wirkung 

zeigen, die dann erst im spteren Verfahrensverlauf 

durchoxidierten. 

Für eine Diskussion des Standes der Technik sei 

festzustellen, daE das in Dokuinent (2) beschriebene 

Schichtsystem dem gernaf!, Streitpatent nicht gleichgesetzt 

werden kOnne, also eine Identitt der beanspruchten 

Produkte gegenUber denen des Standes der Technik zu 

verneinen sei. Gem 	(2) werde lediglich aus 

betriebstechnischen GrUnden ein gewisser Sauerstoffanteil 

in der Zwischenschicht, die noch nicht einmal als 

Schutzschicht bezeichnet sei, zugelassen. 

Was die Bedeutung von Dokument (1) betreffe, so offenbare 

•dieses weder konkrete Verfahrensparameter, noch kOnne 

belegt werden, dag die in den Diagrarnmen gezeigten 

optischen Daten tatsächlich unter Anwendung des dort 

beschriebenen industriellen Hochleistungszerstäubers bei 

optimalen Geschwindigkeiten ohne Verzweigungen der 

Produktfertigung erzielt worden seien. 

Die eigentliche Lehre des Streitpatentes sei nämlich 

nicht das Aufbringen irgendwelcher zusãtzlicher 

Schichten, sondern das Aufbringen einer metalloxidischen 

Schutzschicht, die die ZerstOrung einer bereits 

vorhandenen Silberschicht im unmittelbar folgenden 
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Schritt des Herstellungsprozesses des Schichtsysterns 

unter Auswahl eines spezjellen Verfahrens verhindern 

soil, das irn Stand der Tchnik lediglich neben einer 

Vielzahl anderer MOglichkeiten für das Aufbringen soicher 

Schichten genannt sei. Die in der Literatur beschriebenen 

vermeintlichen Schutzschichten betrãfen dagegen das 

Langzeitverhalten der fertigen Scheibe im Hinblick auf 

reine Diffusionsvorgange irn Rabmen der kiãssischen 

Thermodynamik und kônnten in Abwesenheit jeglicher 

weiterer Zweckangabe keinesfails mit der Problematik 

eines unmitteibaren mechanischen Teilchenbornbardernents im 

Plasma in Verbindung gebracht werden. 

VI. 	Die BeschwerdefQhrerinnen beantragten die Aufhebung der 

angefochtene Entscheidung und den Widerruf des 

europàischen Patents Nr. 0 120 408. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde 

zurUckzuweisen. 

Ent scheidungsgründe 

Die Beschwerde 1st zulassig. 

Der geltende Anspruchssatz und die Beschreibung zum 

Streitpatent wurden im Beschwerdeverfahren nicht rnehr 

gendert. 

Die Beanstandung der Beschwerdefuhrerinnen bezUglich des 

funktionalen Merkmales am Ende des Kennzeichens der 

Anspruche 1 und 3 kOnnte als Einwand unter Artikel 84 EPU 

angesehen werden. Abgesehen davon, daI, sich diese 

Formulierung bereits in der erteilten Fassung des 

Anspruches 1 findet, steilt Artikel 84 EPU keinen 

Einspruchsgrund unter Artikel 100 EPU dar. 

3550.D 
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Da die Neuheit des Gegenstarides dieser AnsprQche von den 

Beschwerdefuhrerjnnen njcht mehr in Frage gesteilt wurde, 

erUbrigen sich nãhere Ausfuhrungen hierzu. 

Der Gegenstand des Streitpatentes betrif ft einVerfahren 

zur Beschichtung eines transparenten Substrates mit einern 

mehrschichtigen Optischen Filter. 

5.1 	Als nchstkomrnender Stand der Technik wurde von der 

Einspruchsabteilung und auch in einem Beschlug des 

Bundespatentgerichtes 31 w (pat) 14/88 in der Sache der 

deutschen Parallelanrneldung 33 16 548, der von der 

Patentinhaberin im Einspruchsverfahren zur Kenntnis 

gebracht wurde, Dokument (2) herangezogen. Zweifelsohne 

1ã1t sich aus diesem Dokument ein Schichtaufbau unter 

Einsatz konventioneller Techniken aus einer Vielzahl 

genannter Alternatjven für die Beschichtung von 

transparenten Substraten formal herleiten, der bei 

BerQcksichtigung eines dort für eine Metallschicht als 

noch zulässig genannten Oxidationsgrades im Sinne des 

Wortlautes des geltenden Anspruches 1 gelesen werden 

kann. Das weiterhin auch von den beiden voranstehend 

genannten Instanzen aufgeführte Dokument (1) betrif ft em 

Verfahren unter Anwendung der Magnetron-Kathoden-

zerstubung, das zu Produkten :f1rt,  die nahezu 

identische optische Eigenschaften wie die transparenten 

Substrate mit einern rnehrschichtigen optischen Filter nach 

dem Streitpatent aufweisen. Die Karnmer sieht demzufolge 

dieses Dokument als den nãchstkommenden Stand der Technik 

an. 

5.2 	Dokument (1) beschreibt ausgehend von dem Sachverhalt, 

dag durch vermehrte Anwendung von Glas in der Architektur 

das Problem der Warmeverluste durch Fenster in der 

Energiebilanz von Gebuden eine wesentliche Rolle spielt, 

Beschichtungssysterne, die sowohi Warmedmm- als auch 

Sonnenschutzwirkung haben. Hierzu wird aligernein der 
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Einsatz von Gold-, Silber- und Kupferschichten mit einem 

relativ hohen Transrnissionsvermogen -im sichtbaren 

Spektralbereich und einem relativ hohen Ref lexions-

vermogen irn Infrarotbereich vorgeschlagen, die jeweils in 

zwei absorptionsfreie, - hochbrechende Schichten aus Cr, 

CrNi oder einem Metalloxid, die als Haftvermittler und 

Schutzschicht wirken, eingebettet sind (vgl. S. 237, 

linke Spalte 'Einleitung", rechte Spalte "Ailgemeines zu 

Schichtsystemen", erster Absatz sowie S. 239, linke 

Spalte "Schichten mit Wàrmedãirirn- und Sonnenschutz-

wirkung"). Als MOglichkeit für den Aufbau derartiger 

Systeme werden cheinische und bevorzugt unter Vakuum 

ablaufende physikalische Verfahren aufgezahlt. Zur 

letztgenannten Verfahrensweise wird insbesondere auf die 

Rathodenzerstäubung verwiesen und ausgefUhrt, daf. die 

EinsatzrnOglichkeitendes konventionellen Zerstäubens, 

z. B. der. sogenannten G1eichspannungszerstubung (dc-

sputtering) bei grofen Targetflächen, wegen der kleinen 

Kondensationsraten beschrãnkt seien und demgegenUber bei 

der Hochleistungskathodenzerstubung (Magnetronsputtern) 

dieser Nachteil aufgrund von mehr als einer GrOfenordnüng 

hOherer Kondensationsraten nicht bestehe. 

5.2.1 Ferner wird als Vorteil herausgesteilt, dag die bei 

.dieser Technologie auftretenden hohen 

Ladungstrãgerdichten zur Folge haben, dag man im 

Vergleich zuxn konventionellen Zerstãuben mit relativ 

niedrigen Entladungsspannungen auskommt und, da 

insgesamt zu verzeichnen ist, dag die Substrate mehr oder 

weniger kalt bleiben. Als problematischer Parameter wird 

im folgenden allerdings der Sauerstoffpartialdruck 

angesehen, wobei Schwankungen im kritischen Bereich nach 

oben eine drastische Reduzierung der Zerstaubungs- bzw. 

Kondensationsrate durch oxidische Belegung der Kathode 

bewirken sollen. Zur ErhOhung der Produktivitát von 

3550.0 	 .. .1... 
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Bestubungsan1agen für Architekturglas mit volloxidierten 

Schichten wird dann vorgeschlagen, im Argon-Sauerstof f-

Gemisch einen Teil des Sauerstoffs durch Stickstoff zu 

ersetzen. 

5.2.2 In diesem Zusaminenhang wird darauf verwiesen, dais beim 

Beschichten von Architekturglas Mehrfachschichten aus 

Metalloxjd-Metall-Metalloxjd als die hufigste Anwendung 

anzusehen seien und die Wirtschaftlichkeit einer 

Beschichtungsanlage im wesentlichen durch die 

erforderlichen kleineren Kondensationsraten beirn 

reaktiven Aufstäuben der gegenQber den Metallschichten 

dickeren Oxidschichten bestimmt wird (vgl. S. 239/240, 

Kapitel 3, "Beschichtungsverfahren unter besonderer 

Berucksichtigung des Magnetron sputtern"). 

5.2.3 Als konkretes Beispiel für ein praktisches 

Architekturglas mit Mehrfachschichten, das in einer 

Mehrkammerdurchlaufschleusenanlage in Modulbauweise 

hergestelit werden kann, wird das Schichtsystem 

Indium/Zinnoxid (95/5) - Silber - Indium/Zinnoxid (95/5) 

genannt und dessen optische Eigenschaften in einer 

graphischen Darstellung des Kurvenverlaufes 

Reflexion/Transmission (%) in Abhangigkeit von der 

Wellenlange veranschaulicht. Es wird dann ausgefuhrt, daf 

dieses Schichtsystem nach Ublichen Tests unter bestimmten 

thermischen und chernischen Beanspruchungen keine 

sichtbaren Schãden gezeigt habe. Hierzu wird wOrtlich 

angemerkt: 

"Die Bestândigkeit soicher Schichtsysterne ist in starkem 

Mafe von den Parametern beim Bestaubungsvorgang 

abhngig." 

5.2.4 In zusarnrnenhang mit der Bestndigkeit insbesondere bei 

erhOhten Temperaturen und bei starker Lichteinstrahlung 

wird auf das Erfordernis bestimmter Grenzwerte für die 
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Breite der Diffusiorjszonen zwischen den einzelnen 

Schichten verwiesen, was aus Tiefenprofilmessungen der 

maximalen Silberkonzentratjon wenige Tage nach der 

Herstellung des Schichtsystems zu entnehmen sei. 

Weiterhin wird erwähnt, dag in soichen Schleusen-

durchlaufanlagen grundstz1jch auch andere aus mehreren 

Schichten bestehende Systeme aufgestaubt werden kOnnen 

(vgl. S. 242/243, Kapitel 4.3 "Mehrkammerdurch-

laufanlagen") 

5.2.5 Konkrete Parameter für den sogenannten "Bestäubungs-

vorgang" sind in (1) weder für das System 

Indium/Zinnoxjd (95/5) - Silber - Indium/Zinnoxid (95/5), 

noch für andere mOgliche Anordnungen genannt. 

	

5.3 	Wie von alien Parteien im Beschwerdeverfahren eingeräumt, 

ist dem Fachmarin auf dern Gebiet •der in Rede stehenden 

Beschichtungstechnoiogjen ailgemein bekannt, daff beim 

Einsatz von dünnen Silberschichten im optischen Bereich 

diese bésonders sensitive Reaktionen gegenuber 

Umgebungseinfiussen zeigen und ihre Eigenschaften 

unkontrolliert verandern kOnnen (vgl. auch 

Streitpatentschrift, Spalte 2, Z. 21 - 40) 

	

5.4 	Gegenüber diesem Stand der Technik kann die dem 

Stre±tpatent zugrundeliegende technische Aufgabe darin 

gesehen werden, ein weiteres Verfahren zur Hersteliung 

eines transparenten Substrates mit einem mehrschichtigen 

optischen Filter bereitzustellen, wobei zuinindest 

vergleichbare optische Eigenschaften erzielt werden. 

5.4.1 Diese Aufgabe soil durch das Verfahren gem&g Anspruch 1 

oder Anspruch 3 jeweils durch eine mittels Magnetron-

Kathodenzerstaubung gebiidete Entspiegelungsschicht aus 

Zinnoxid und eine zwischen dieser und einer Siiberschicht 

angeordneten metalloxidischen Schutzschicht, die 
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gieichfaiis mittels Magnetron-KathodenzerStäubUflg unter 

BerUcksichtigung spezielier relativer Parameter 

aufgetragen werden soil, gelOst werden (siehe Pkt. III 

oben). 

5.4.2 Mit Bezug auf die Ausfuhrungsbeispiele II und III und die 

einzige Figur im Streitpatent, die graphisch die 

optisçhen Eigenschaften einer anspruchsgernâf 

hergesteliten Scheibe zeigen, ist die Kammer Uberzeugt, 

dag die bestehende Aufgabe auch tatsch1ich gelOst wurde. 

	

6. 	Zu untersuchen verbleibt somit, ob die beanspruchte 

LOsung auf einer erfinderischen Ttigkeit beruht. 

	

6.1 	Wie aus den voranstehenden AusfQhrungen unter 5.2 

ersichtlich, liegt der Unterschied zum nàchstkornmenden 

Stand der Technik nach (1) nicht nur in dem spezielien 

verfahrensgemãfen Auftrag einer rnetalloxidischen 

Schutzschicht, sondern auch in der Anwendung einer 

Entspiegelungsschicht aus reinern Zinnoxid. 

6.1.1 Zur Beschichtungstechnologie ist dem Gesarntoffen-

barungsgehalt von (1) zu entnehrnen, daJ, abgesehen von 

der Sensibilität metaiiischer Kathoden gegenQber einer 

oxidischen Belegung mit der Wirkung einer drastisch 

reduzierten Zerstaubungsrate, für den Facbmann keine 

Vorurteile bestehen, die insgesamt den Einsatz der 

Magnetron-Kathodenzerstubung zum Schichtaufbau bei 

optischen Filtern in Frage steilen kOnnten. Vielmehr wird 

dort nicht nur der Vorteil hOherer Kondensationsratefl 

gegenUber der konventionellen Zerstubungstechnik 

aufgezeigt, sondern auch herausgestelit, dag die 

Substrate aufgrund der hohen Ladungstrgerdichten, die 

sich bei dieser Technologie einstellen, als mittelbare 

Folge sogar mehr oder weniger kalt blieben. Die 

ailgemeine Anwendung der Magnetron_KathOdeflZerSt&UbUngS 

technologie zur Beschichtung transparenter Substrate mit 
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optischen Filtereigenschaften ist, wie auch von der 

Beschwerdegegnerin nicht bestritten, durch diesen Stand 

der Technik eindeutig nahegelegt. Ferner ist nahegelegt, 

zur ErhOhung der Produktivität bei einem Verfahren unter 

Einbezug metalloxidjscher Schichten, wie im Streitpatent 

beansprucht, einen gewissen Anteil des Sauerstoffes in 

der behandelnden Atmosphre durch Stickstoff zu ersetzen. 

6.1.2 Wenn dann der Fachmann, der anstatt eines Mischoxides 

reines Zinnoxid als Entspiegelungsschicht gewahlt hat, in 

der konkreten AusfUhrung, wie in Beispiel I des 

Streitpatentes aufgezeigt, schlechte optische 

Eigenschaften des Endproduktes feststellt - der 

Aussagegehalt dieses Vergleichsbeispiels und die 

Sch1u1fo1gerung auf eine rnOgliche Vernderung der 

Silberschicht durch die nachfolgende Magnetron- 	- 

Kathodenzerstubung von ZinnoxId wurde von den 

BeschwerdefUhrerjnnen nicht bestritten - so findet er in 

(1) keinerlei Hinweise weder auf die Problemstellung noch 

mOgliche LOsungsanstze in Richtung auf eine zusatzlich 

vorzusehende Schicht unter Einhaltung bestirnmter 

Verfahrensparameter. 

6.2 	Der Fachrnann, der sich mit dem Aufbau optischer Filter 

beschäftigt, kennt sicherlich auch rJokument (2) . Dieses 

Dokument beschreibt Beschichtungssysteme, die gemaJ, ihrem 

Aufbau zum Streitpatent vergleichbare optische 

Eigenschaften bezUglich der InfrarotreflexIon und der 

Transmission im Bereich des sichtbaren Lichtes und 

gleichzeitig eine hervorragende Langzeitstabilitat, was 

Licht, Wrrne und UmgebungseinflQsse durch Gase betrif ft. 

aufweisen sollen. 

6.2.1 Zur Erlangung der Infraroteigenschaften werden in (2) 

neben Silber/Kupfer- und Silber/Goldiegierungen auch 

reine Silberschichten und zur Anpassung des 

Brechungsindices, also der Entspiegelungseigenschaften im 
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sichtbaren Bereich, Oxide des Titans, Indiums, Zinks oder 

Zinns, vorgeschlagen. Die zu erzielende Stabilitàt 

gegenQber augeren EinflUssen soil eine Sperrschicht aus 

Titan, Zirkonium, Indium, Silizium, Kohienstoff, Kobalt 

oder Nickel bewirken, wobei ein gewisser Oxidationsgrad 

dieser Schicht, und zwar z. B. TiO mit x weniger als 

1.3, als noch zulssig angesehen wird. (vgl S. 8, Z. 16 - 

27) . Abgesehen davon, dag keines der konkreten 

AusfUhrungsbeispieie unter Anwendung einer 

Zinnoxidschjcht zur Entspiegelung durchgefUhrt wurde - 

die meisten Beispiele betreffen hierfUr Titanoxid - und 

in alien AusfQhrungsformen rein metallische 

Sperrschichten vorgesehen sind, basiert dieser Stand der 

Technik auf sogenannten konventionellen Techniken für den 

Auftrag der Schichten. 

6.2.2 Demzufolge wird die Entspiegeiungsschicht entweder unter 

Einsatz einer TetrabutyltitanlOsung in Isopropylalkohol 

(z. B. die Beispiele 1 bis 3) oder mittels 

Niedertemperaturzerstubung im Hochfrequenzfeld 

(Beispiele 4 und 5) oder durch lonenpiatierung unter 

Anwendung einer Hochfrequenzqueile (Beispiele 46 bis 49) 

aufgebracht. Die Magnetron-Kathodenzerstãubung ist irn 

Zusamrnenhang mit der konkreten Lehre in (2) weder 

erwàhnt, noch findet sich insgesarnt em Hinweis im 

Hinbiick auf mOgliche verfahrensgernàfe Schwierigkeiten 

unter Anwendung dieser Technik für die Bildung des 

Schichtsystems. In diesem Zusamrnenhang kann der Hinweis 

auf Seite 8 dieses Dokumentes auf Kathodenzerstäubung 

auch nur als Anregung gesehen werden, die klassische 

Diodenzerstãubung einzusetzen. GleichermaEen darf bereits 

rein formal der Querverweis in (2) auf Seite 2, erster 

Absatz, auf die im foigenden noch für sich zu 

diskutierende europaische Patentanmeldung Nr. 80 302 985 

entsprechend Dokuinent (7), obwohi dies die Magnetron-

Kathodenzerstäubung zum Gegenstand hat, neben der Nennung 

einer Vielzahl anderer Dokumente zum aligemeinen Stand 
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der Technik der Herstellung wãrrnereflektierender bzw. 

elektrjsch leitender Laminatstrukturen nicht der Lehre 

von (2) zugerechnet werden und kOnnte aber auch, wie noch 

aufzuzeigen, nicht ohne rückschauende Betrachtung in 

Kenntnis der Erfindung mit der speziellen Lehre gernJ (2) 

in Verbindung gebracht werden. Zum gleichen Ergebnis 

bezUglich des Of fenbarungsgehaltes von (2) al].eine, ist 

die Kammer bereits in der Entscheidung T 0380/91 vom 

14. Dezernber 1993 bei der Analyse des Standes der Technik 

gekommen (vgl. dort 5.2 der EntscheidungsgrQnde). 

6.2.3 Sicherlich bezieht der Fachmann, der sich mit der 

industriellen Beschichtung von transparenten Substraten 

beschàftigt auch ohne konkrete Hinweise in seine 

Uberlegungen mit em, dai3, die Produkte gema1 (2) sowohl 

während als auch nach der Herstellung stabil gewesen sein 

rnüssen und somit die spezielle Lehre dieses Dokuinentes 

zweifelsohne im Rahmen der. konventionellen Beschichtungs-

techniken neben der gewunschten Langzeitstabilitat auch 

die sogenannte Kurzzeitstabjljtt nicht unberUcksichtigt 

gelassen hat. Weiche konkreten Mal3nahmen allerdings bei 

der Herstellung der jeweiligen Alternativen mittels der 

genannten Beschichtungstechniken für die Kurzzeit-

stabilitat ausschlaggebend waren, ist jedenfalls aufgrund 

des Fehlens jeglichen Hinweises auf diese Problematik für 

den Fachmann aus diesem Stand der Technik nicht 

ersichtlich. Dies gilt dann um so mehr für die Anwendung 

einer neuen Technologie - der Magnetron-Kathoden-

zerstaubung - die irn Zusarnrnenhang mit der konkreten Lehre 

von (2) Uberhaupt nicht vorgesehen war. 

6.2.4 In einem solchen gedanklichen Rahmen ist auch die 

Feststellung der Kammer in der Entscheidung T 0380/91 zu 

verstehen. Dieser Entscheidung lag närnlich die Aussage 

der dortigen Patentinhaberin zugrunde, dag der stand der 

Technik nach (2) und das in dam damaligen Falle 

hergesteilta Produkt nicht zu unterscheiden.seien. Jedoch 
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wurde im vorliegenden Falle eine derartige Identitt der 

Endprodukte von der Beschwerdegegnerin bestritten, was 

von den BeschwerdefQhrerjnnen nicht substantiell 

widerlegt werden konnte. 

6.2.5 Aus all diesen Gründen ist nicht ersichtlich, was den 

Facbmann, vor das eingangs aufgezeigte konkrete Problem 

bei der Anwendung der Magnetrontechnologie gestelit, 

htte bewegen kOnnen, urn aus den vielen in (2) 

angedeuteten Alternativen ein Produkt auszuwh1en, was 

noch nicht einmal konkret beschrieben wurde und dies dann 

nach einem neueren Verfahren, was in (2) nicht als 

Alternative im Zusarnménhang mit der konkreten Lehre 

erwãhnt ist, herzustellen, selbst wenn die Erwartung 

besteht, dag ein soiches Produkt eine gute 

Langzeitstabilitat hàtte. zweifelsohne strebt der 

Fachmann die Langzeitstabi1itt seines Produktes irnrner 

an, aber, wenn, ehe er diese Uberhaupt beurteilen kann, 

mangelnde optische Eigenschaften des Produktes 

festzustellen sind und in diesem Zusarnmenhange er nur 

unmittelbar, wie es die Beschwerdegegnerin bildlich 

nennt, das BOrnbardement einer Silberschicht durch Zinn-

oder Zinnoxidteilchen bei der Magnetron-Kathoden-

zerstubung im Auge hat, so wird er Dokument (2) für die 

LOsung seiner Problemstellung erst gar nicht in Betracht 

ziehen. 

6.2.6 Darüber hinaus ist zu vermerken, dag im Zusairtmenhang mit 

der Magnetron-Kathodenzerstãubung nach (1) eine 

zusàtzliche Schutzschicht nicht notwendig erscheint und 

hierfUr auch sonst keine Anregungen zu finden sind. Wenn 

der Facbmann aber ungeachtet dessen eine soiche Schicht 

nach (2) unter Anwendung der Magnetron-Kathoden- 

zerstubung vorsehen woilte, z. B. urn die Langzeit-

stabilitãt zu verbessern, so ware im Sinne dieser Lehre 

irnmer eine metalliache Schutzschicht anzustreben und 
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Hinweis auf die einzustellenderj relativen Verfahrens-

parameter fehiten v011ig, so dag auch die beanspruchte 

Verfahrensalternative hierdurch nicht zwangslaufig 

vorgegeben ware. Auch eine konstruierte Koinbination der 

Lehren dieser Dokuinente kOnnte somit nicht unmittelbar 

zum Gegenstand des Streitpatentes fUhren. 

6.3 	In diesem Lichte mug auch der Of fenbarungsgehalt von 

Dokument (6) gesehen werden, das aligemein die 

Hochleistungskathodenzerstaubung mit alien bereits 

voranstehend diskutierten Vorteilen nennt und eine 

detaillierte Apparatebeschreibung umfa1t (vgl. die 

Kapitel 'Verfahren" und "Hochleistungs2erstauber") . Es 

wird dort unter dem Kapitel 'Anwendungen" neben anderen 

Halbleiterbauelernenten auf die wirtschaftliche Produktion 

von In/Sn-Oxid-Schichten für optoelektronische 

Anwendungen und auf die ais volistandig neue Anwendung 

bezeichnete Fensterscheibenbeschichtung verwiesen sowie 

unter dem Kapitel 'Sonderanlagen" ebenf ails die 

Herstellung von Architekturglas und die Glasbeschichtung 

mit wärmereflektierenden Schichten erwähnt, ailerdings 

ohne Nennung konkreter Beispiele hierzu und Angaben zu 

optischen Eigenschaften derart hergesteliter Produkte. 

Der Fachinann wurde daher auch unter Einbezug der sehr 

detaillierten Apparatebeschreibungen und breiten Palette 

von Anwendungsbeispielen aus anderen Gebieten ais 

optische Filter nach Studium von Dokument (6) beim 

Auftrag einer Zinnoxidschicht auf eine dUnne 

Silberschicht mit Hilfe der am Prioritatstag des 

Streitpatentes an sich naheliegenden Magnetron-

Kathodenzerstãubungstechnik mit dem eingangs 

geschilderten Problem ohne erkennbare LOsungsansätze 

konfrontiert. Sornit geht auch eine Kornbination der Lehren 

von (6) und (2) nicht Uber den Of fenbarungsgehalt einer 

mOglichen Kombination von (l) und (2) hinaus. 
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6.4 	Zum Naheliegen einer CJbertragung besagter 

Magnetrontechnologie auf die Lehre von (2) haben die 

BeschwerdefQhrerjnnen noch auf das bereits erwhnte und 

in (2) zum ailgerneinen Stand der Technik genannte 

Dokument (7) verwiesen. Da, wie voranstehend schon 

festgestellt, Dokument (7) nicht der Lehre von (2) 

zugerechnet werden kann, verbleibt zu prüfen, ob der 

Of fenbarungsgehalt dieses Dokurnentes für sich genornrnen 

die Lehre von (2), die auf konventionelle 

Beschichtungstechniken gerichtet ist, in einem anderen 

Lichte erscheinen 1áf,t, als oben unter 6.2 dargesteilt. 

6.4.1 Dokument (7) liegt unbestritten wie (2) die 

Aufgabenstellung zugrunde, Beschichtungssysteme, geeignet 

als Fenster in Gebàuden, bereitzust.ellen, die allgemein 

gegenQber Umgebungseinflüssen wie Licht, Wärme oder 

scMdigenden chemischen Substanzen verbesserte 

Eigenschaften zeigen sollen. Zur LOsung wird als 

wärinereflektierende Schicht eine Zusarnmensetzung 

vorgeschlagen, die als Hauptbestandteil Silber aufweist, 

aber obligatorische Anteile von Kupfer und Gold umfaEt 

(vgl. S. 5, Z. 6 -29). 

6.4.2 Aus dieser Druckschrift läf,t sich dann in der Tat aus 

Seite 10, wie von den Beschwerdeführerinnen vorgetragen, 

die MOglichkeit, eine Oxidschicht, un speziellen eine 
Titanoxidschicht auf eine silberhaltige Schicht mittels 

Magnetronaufstàubtechnik aufzutragen, herleiten. 

Gleichfalls ist Zinnoxid neben einer Vielzahl anderer 

Oxide als für eine Entspiegelungsschicht geeignet genannt 

(vgl. S. 10, Z. 1 - 22). Abgesehen davon, daZ wie auch in 

(2), die konkreten AusfUhrungsbeispiele weder ailgemein 

auf das Aufstàuben einer soichen Metalloxidschicht noch 

im speziellen einer Zinnoxidschicht auf eine 

Silberschicht ausgerichtet sind, noch dieses unter 

Anwendung der Magnetrontechnik zu erfolgen hat - die 

meisten Beispiele beschreiben die Formation einer 

3550.D 	 . . .1... 



- 20 - 	 T 0781/91 

Titandioxidschicht aus einer Lôsung von Tetrabutyltitanat 

- findet sich in diesern Dokuinent auch nicht irnplizit der 

geringste Hinweis auf eine mOgliche Problematik beim 

Auftrag weder einer Zinnoxjdschjcht noch aligernein von 

Metalloxjden auf Silberschjchten, wie sie dem 

Streitpatent zugrundeliegt. 

6.4.3 Uberdies ist in Dokurnent (7), wie u. a. aus Beispiel 1 

hervorgeht, das Nebeneinander von Magnetronaufstauben von 

Silber und eine Beschichtung von Titanoxid aus einer 

LOsung organischer Kornponenten realisiert, was von den 

BeschwerdefUhrerjnnen in ihren Vortrãgen irnmer als 

besonders nachteilig bezUglich der VerfahrensOkonomie 

angefuhrt wurde, urn aligemein das Naheliegen des Aufbaues 

aller Schichten eines optischen Filmers mit Magnetron-

technik aufzuzeigen. 

	

6.5 	Sowohi die Qbrigen irn Prufungs- bzw. Einspruchsverfahren 

genannten Dokurnente als auch das zu spat genannte 

Dokument DE-A-3 027 256 wurden von den Parteien entweder 

ira Beschwerdeverfahren insgesamt nicht rnehr herangezogen 

oder in der mündlichen Verhandlung nicht mehr diskutiert. 

Die Karnrner 1st audi der Auffassung, dag diese Dokurnente 

nach ihrern Of feribarungsgehalt der Lehre des 

Streitpatentes in jedem Falle ferner stehen als die 

voranstehend gewurdigten Dokumente. 	 - 

	

6.6 	Aus alledem folgt, dag der Gegenstand der AnsprUche 1 und 

3 auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des 

Artikels 56 EPU beruht. Da s gleiche gilt für die 

abhangigen AnsprQche 2 und 4 bis 7, die lediglich weitere 

bevorzugte Ausgestaltungen der unabhangigen Anspruche 

bet ref f en 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerden werden zurUckgewiesen. 

Die Geschãftsstellenbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

E. G. 	e Kr 	P. A. M. Lancon 

3550 .D 


